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Wichtige Hinweise
Im Bemühen, einen möglichst problemlosen und angenehmen Schießbetrieb zu ermöglichen, noch einige Hinweise:

· Sämtliche Schießgebühren, die in den „Preislisten“ aufgeführt sind, beziehen sich auf   

            die Benutzung der Stände (Material, Abnützung, Strom-, Heizungskosten usw.). Für  

Munition  muss selbstverständlich der jeweilige Schütze zusätzlich aufkommen. Munitionserwerb: Der JSV Quetsch betreibt keinen Munitionshandel. Folgende Munition kann dennoch zum sofortigen Verbrauch auf der Schießanlage erworben werden:  KK-Munition .22.lfB (l.r.), Sportpistolen-Munition cal. 32 S&W,  

      Gewehrmunition in .222 und 6,5 x 55, Trap- Munition 12/70 


· Keiler-Schießen ist nicht während der regulären Schießzeiten möglich. Interessenten        

       müssen sich deshalb vorher rechtzeitig anmelden, damit ein Termin vereinbart werden   

       kann. Zu den jeweiligen Schießgebühren kommen dann noch 10.-€ pro Stunde für  

       anfallende Unkosten des jeweiligen Schießleiters (Fahrtkosten). Es ist deshalb 
günstig, wenn mehrere Schützen einen Termin wahrnehmen. Für Schäden haftet jeder Schütze zusätzlich.
· Nur Mitglieder des BJV Grafenau können zu Mitgliedsbeiträgen schießen. Wer nicht dem BJV Grafenau angehört bzw. nicht Mitglied des JSV Quetsch ist, muss selbstverständlich Schießgebühren für Gastschützen (siehe Preisliste) entrichten.  
· Tontaubenschießen für „Jung“- Jäger ist auch zu den regulären Schießzeiten möglich. Sollten allerdings sehr viele TT von mehreren Jungjägern (Jagdkurs) geschossen werden, so wäre es günstig, einen besonderen Termin zu vereinbaren, damit der reguläre Schießbetrieb nicht zu sehr beeinträchtigt ist. Vor Beginn des Schießens ist zu überprüfen, zu welchen Bedingungen (z.B. Mitglied BJV Grafenau, „Der etwas andere Jagdkurs“) ein Schütze schießt und ob Versicherungsschutz besteht. 
· Preisgestaltung und Mitgliedschaft:
Gastschützen sind uns selbstverständlich herzlich willkommen, allerdings sollten Mitglieder, die jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 55.- € entrichten und sich auch sonst in das Vereinsgeschehen einbringen, nicht benachteiligt werden. 


            Beispiel: Anfallende Schießgebühren anlässlich der Jagdausbildung:

                                                  Nichtmitglieder:
Mitglieder JSV Quetsch

250 Tontauben/Trap                        60.-   €
        25,00  €


½ Stunde Kurzwaffe                         2,50 €                                1,50  €
1 Stunde Langwaffe                        16,00 €
           8,00  € 
Laufender Keiler (z.B. 10 mal         50.00 €
         15,00 € 
5 Schuss)                                      ______________               ________
                                                                    128,50 €                             49,50 €
Aus der Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass es z.B. für einen Jungjäger günstiger ist, sich dem JSV Quetsch anzuschließen, bevor er mit der Jagdausbildung beginnt. Als Vereinsmitglied hat er zusätzlich den Vorteil, dass er die Schießanlage je nach Bedarf zu günstigeren Schießgebühren benützen kann. Je öfter er schießt, desto größer wird der Preisvorteil. 
